
DER OBERBÜRGERMEISTER

Organisationsverfügung Nr. 185 

- Antidiskriminierungsstelle

Mit Wirkung zum 01.01.2017 wird bei der Stadtverwaltung Offenbach gemäß Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 25.02.2016 eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet. 
Ihr Auftrag und ihre Befugnisse sind der ebenfalls von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen Antidiskriminierungsrichtlinie sowie den dazu gehörigen Ausführungsbestim
mungen zu entnehmen.

Die beschlossene Antidiskriminierungsrichtlinie ist dieser Verfügung beigefügt. Die Ausfüh
rungsbestimmungen unterliegen noch dem Beteiligungsverfahren nach HPVG und HGIG. Bis 
zum Abschluss dieses Beteiligungsverfahrens ist der GPR, die Frauen beauftragte und ggf. 
die Schwerbehindertenvertretung vom Antidiskriminierungsbeauftragten regelmäßig über 
strittige Fragen bzw. Zweifelsfälle hinsichtlich FIPVG, HGIG sowie des Datenschutzes nach 
vorheriger Einbindung der zuständigen Dezernenten zu informieren. Dies kann z. B. in einem 
Jour Fixe erfolgen.

Die Antidiskriminierungsstelle wird dem Dezernat II zugeordnet. Sie besteht aus der / dem 
von der Stadtverordnetenversammlung benannten Antidiskrimnierungsbeauftragten, z. Zt. 
Stadtrat a. D. Wilfried Jungbluth.

Dienstort der Stabsstelle ist das Rathaus Offenbach, Berliner Straße 100, 63065 Offenbach.

Eventuelle Auswirkungen der Organisationsänderung auf den Dezernatsverteilungsplan und 
den Haushaltsplan sind mit den zuständigen Querschnittsämtern, der Internen Frauenbeauf
tragten und dem Personalrat und ggf. mit der Schwerbehindertenvertretung abzusprechen 
und umzusetzen.

Offenbach, 29.12.2016

H. Schneider
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